GEMEINDE   T HA L
Lfd. Nr. 1/2004
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 24.3.2004 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr Die Einladung erfolgte am 16.03.2004 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER
GR HOFER Margarete
GR STAHL Michael
GR ECKHARD Gottfried
GR STAHL Walter
GR Mag. ZINGL Franz (19.40 Uhr)
GR SÖLKNER Franz
GR Mag. FESSLER Elke
GR Dr. FOTR Franz
GR SCHREINER Dietmar
GR HANSMANN Edmund
Außerdem waren anwesend:
Brigitte ECKHARD, Andrea LENARDT, Michaela BÖHM
Entschuldigt waren:
GK Ing. Alois VEITSBERGER, GR Ing. Heinrich BEETZ, GR Anton HARTNER
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
Fragestunde
Der Bürgermeister berichtet:
Zur Anfrage von GR SÖLKNER vom 8.10.2003 bezüglich Eisbahn und Clubhaus in Thal-Winkel
Zwischenzeitlich wurden die Pläne eingereicht und diese Angelegenheit wird bei der nächsten Bauverhandlung mitverhandelt.
GR Zingl nimmt ab 19.40 Uhr an der Sitzung teil.
Zur Anfrage von GR FOTR vom 10.12.2003 bezüglich Bekanntgabe Straßenbezeichnungen an die Stmk. Landesregierung
Es gibt ein ländliches Wegenetz vom Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung II e. Das Wegenetz des ländlichen Raumes umfasst alle Straßen, die ihrem baulichen Zustand nach einen Personen- und Güterverkehr - zumindest mit PKW und Kleinlastwagen - ermöglichen. Ausgenommen sind die überregionalen Straßen. Die Datenquelle ist das ländliche Wegenetz vom Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung II e, Schönaugasse. Das Verkehrsnetz, Ortsbezeichnungen, Wald und Bauland stammen vom Amt der Stmk. Landesregierung. Die digitale Grenzlinien stammen vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Abteilung P 3. Die Gewässer-Datengrundlage stammt vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Abteilung P 3. Die Datenaufbereitung stammt vom Amt der Stmk. Landesregierung, Landesbaudirektion, Referat für IKT, Stempfergasse 7. Darin sind diese viel diskutierten Straßen und Wege aufgelistet enthalten.
Diese Daten kommen aus jahrzehntelanger Zusammenschreibung der Ausbauprogramme mit dem Land - die bis in die 70er bzw. 60er Jahre zurückreichen.
Der Bürgermeister teilt mit, da es keine Straßenbezeichnung bei uns gibt, hat man seinerzeit z.B. gesagt, dass dieser Weg bis zum Objekt Kellerer geht und so wurde dieser Weg unter diesem Namen vom Land ins ländliche Wegenetz des Landes aufgenommen. Aber dies ist keine Straßenbezeichnung. Es ist das ländliche Wegenetz des Amtes der Stmk. Landesregierung und es ist keine Straßenbezeichnung. Der Bürgermeister berichtet, dass GR FOTR immer den Aufhänger machen möchte, dass die Gemeinde Thal Straßennamen hat.
GR FOTR teilt mit, dass er eigentlich davon ausgegangen ist.
GR W. Stahl fragt an, ob man es defakto so verstehen kann, dass es keine Straßenbezeichnung ist, sondern dass diese Bezeichnungen Vulgobezeichnungen sind?
Der Bürgermeister erklärt, dass dies Vulgobezeichnungen sind, zB. Jelenweg, Schaffeibauerweg. Aber es ist keine Straßenbezeichnung.
GR SÖLKNER macht einen Vorschlag: Der Bürgermeister sagt, es ist natürlich im Letzten irgendwann von der Gemeinde gekommen, es lässt sich im Detail nicht mehr genau eruieren. Im Wesentlichen wird nicht abgestritten, dass von der Gemeinde Material ans Land geliefert wurde.
Der Bürgermeister hält nochmals fest, dass dies keine Straßenbezeichnungen sind.
GR FOTR zitiert den Bürgermeister: Dass auf der Karte des grafischen Informationssystem des Landes Straßenbezeichnungen bei allen steirischen Gemeinden eingetragen sind, liegt nicht im Einflussbereich der Gemeinde.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies stimmt, denn wir haben diese Bezeichnungen nicht in den Server hineingegeben.
Die Stmk. Landesregierung hat bereits vor Jahrzehnten mit dem ländlichen Wegenetz begonnen, aber nicht als Straßenbezeichnung. Die Stmk. Landesregierung hat jetzt diese Daten in den Gemeindeserver eingearbeitet und nicht die Gemeinde und da wurden wir nicht gefragt.
GR Hansmann teilt mit, dass zB. ein Hoferweg enthalten ist. Dieser Hoferweg führt vom Peterbauer Richtung Schloss Thal beim Damm hinunter. Und dies sagt alles, es kann nicht aktuell sein.
Zur Anfrage von GR FOTR vom 8.10.2003 - Bentttzungsbewilligung Freizeitpark
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Benützungsbewilligung für den Freizeitpark vorliegt.
Zur Anfrage von GR FOTR vom 10.12.2003 - Zuwendungen und Aufwendungen
Der Bürgermeister möchte nocheinmal festhalten, dass den Gemeinderäten keine Listen zustehen wie zB. über Verordnungen der 30 km/h-Zonen, Geschenkskörbe usw.
Der § 34 der Gemeindeordnung regelt die Rechte der Gemeinderäte. Diese haben u.a. das Recht auf Anfragen aber nicht auf Aushändigung von verschiedenen Listen.
1. Anfrage GR W.Stahl Unfälle in den Schulen
GR W. Stahl fragt an, ob in der Volksschule Thal eine regelmäßige Sicherheitskontrolle durchgeführt wird? Wenn ja, in welchen Abständen und wer macht diese Kontrollen?
Der Bürgermeister teilt mit, dass der TÜV die Kontrollen bei den Klassentafeln durchgeführt hat. Auch werden die Turngeräte vom TÜV überprüft. Die letzte Überprüfung erfolgte im Februar 2004.
1. Anfrage GR SÖLKNER
Vergabe Flächenwidmungsplan - Schreiben vom 28.10.2003
Am 28.10.2003 hat GR SÖLKNER im Zusammenhang mit der Vergabe der Revision Flächenwidmungsplan einen Brief mit 4 Punkten an die Gemeinde übermittelt. GR SÖLKNER fragt an, was davon umgesetzt ist und wie der Bürgermeister zu dieser Forderung steht? In diesem Zusammenhang teilt Herr GR SÖLKNER mit, dass er gehört hat, dass es für ein Widmungsansuchen in Unterthal auch bereits ein Rodungsansuchen eines Waldstückes gibt, es soll sich dabei um Gruber handeln.
Der Bürgermeister teilt mit, dass wegen einer Rodungsbewilligung keine Unterlagen vorliegen und ihm auch nichts bekannt ist.
GR SÖLKNER fragt wegen des generellen Standes Flächenwidmungsplan an?
Der Bürgermeister teilt mit, dass 5 Raumplaner eingeladen wurden. Die Angebote sind im Haus und werden jetzt überprüft. Danach wird sich der Ausschuss damit befassen.
GR SÖLKNER fragt an, ob die von ihm empfohlenen Planer eingeladen wurden und das geforderte Hearing durchgeführt wird?
Der Bürgermeister bejaht dies und es wird das Hearing gemacht.
GR SÖLKNER fragt an,  ob die sanfte Naherholung in die Planung integriert wurde und mit ausgeschrieben wurde?
Der  Bürgermeister teilt mit,  dass  die  sanfte Naherholung  bei  der  Anbotslegung  nicht mit ausgeschrieben wurde.
1. Anfrage GR Hausmann
Artikel Bezirk Aktuell - € 26.000.000.,-- Investitionspaket Graz-Umgebung
„In diesem Artikel sind die Gemeinden aufgelistet, Thal ist auch dabei. Für den Straßenbau sollen € 100.000,-- vorgesehen sein. Weiß man da jetzt schon näheres?"
Der Bürgermeister berichtet, dass die Gemeinde Thal für ihre Projekte, bei uns ist der Schwerpunkt die Straße, € 93.000,-- an Bedarfszuweisung bekommen wird.
1. Anfrage GR FOTR
Stand der GVB-Verhandlungen
„Was sich dabei ergeben hat und ob der Gemeinderatsbeschluss schon umgesetzt ist?"
Der Bürgermeister teilt mit, dass es keinen weiteren Stand der GVB-Verhandlungen bezüglich der Linie 48 gibt, weil es noch nie die Diskussion gab, dass die Linie 48 eingestellt wird. Es wurde auch mit dem derzeitigen Busbetreiber, Firma Weiss, gesprochen. Die Firma Weiss hat einen Vertrag mit der GVB und auch sie hat niemand auf eine Vertragskündigung angesprochen. Der Bürgermeister berichtet, dass er mit Hrn. Stadtrat Rüsch und dem Stadtsenat gesprochen hat. Diese Zeitungsberichte, wie sie immer im Grazer usw. zu lesen waren, stimmen laut seinen Informationen nicht. Es gibt noch keine Einstellung der Linie 48 und es ist auch nicht möglich, eine Verdichtung herbeizuführen. Dies ist der Stand der Dinge.
Er hat mit der GVB gesprochen. Es gibt nichts Konkretes. Bei einer Änderung wird die Gemeinde mit einbezogen. Mit dem Bezirksvorsteher in Gösting hat der Bürgermeister auch gesprochen und sie sind sich einig, die Linie 48 zu erhalten.
GR FOTR teilt mit, dass das Einzige, was von diesem Gemeinderatsbeschluss nicht umgesetzt ist, die Verdichtung ist, wobei diese Verdichtung ja eine Attraktivierung der Linie bewirken würde. Dann würden vielleicht mehr Leute fahren.
Der Bürgermeister teilt mit, dass sich dadurch das Defizit erhöhen würde. Auch würden nicht mehr Leute angezogen werden. Es geht um die Erhaltung der Linie 48 und dafür treten wir natürlich gemeinsam ein mit dem Bezirk Gösting, wir wollen auf jeden Fall die Linie 48 erhalten.
2. Anfrage GR SÖLKNER
Kindernachmittagsbetreuung - Anfrage an die Schulausschussobfrau
„Es kommt jetzt offensichtlich zur Kindernachmittagsbetreuung, zumindest sind Vorentscheidungen getroffen worden. Wie weit war Frau GR Hofer in die Ausschreibung eingebunden?"
GR Hofer teilt mit, dass sie keine Sekretärin ist, dass sie die Ausschreibung macht. Es wurde ihr mitgeteilt, dass daran gearbeitet wird. Es gibt Ausschreibungen und Gespräche mit den Institutionen.
2. Anfrage GR Hansmann Ehemaliger Cvetko-Grund
„Da ist teilweise schon Müll entsorgt worden, gibt es jetzt schon irgendwelche Kostenschätzungen und Volumenschätzungen?"
Der Bürgermeister teilt mit, dass wir von der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, Hrn. Mag. Pichler, die Auflage erhielten, dass die Räumung in den Wintermonaten erfolgen soll. Es war vom Dezember bis März gefroren, was die Baggerarbeiten erschwert hat. Mit der Baubezirksleitung und der Gutsverwaltung Rantzau haben wir die Bachquerung abgesprochen - es mussten Rohre verlegt werden, um dort überhaupt hineinfahren zu können. Danach konnten wir mit den Baggerarbeiten beginnen. Bis jetzt wurden ungefähr 20 Container weggeführt. Es ist reiner Gewerbemüll, Spannteppiche usw., bis jetzt ist noch kein Sondermüll aufgetaucht. Wir führen diese Arbeiten in Eigenregie durch. Herr Urdl baggert und unsere Gemeindearbeiter sortieren das Eisen. Zwischenzeitlich gab es wieder einen Wintereinbruch und wir kommen derzeit nicht ins Gelände hinein. Sobald es die Witterung erlaubt, werden wir mit der Räumung weitermachen.
2. Anfrage GR FOTR
Laufende Aktivitäten der Gemeinderäte
„Einige aus dieser Runde aus dem Gemeinderat sind in offizieller Mission bei anderen Institutionen, zB. GU West, Wasserverband usw. unterwegs. Mich würde interessieren, was im Laufe des Jahres bisher an Aktivitäten gelaufen ist, weil nicht alles im Gemeinderat berichtet wird?"
Der Bürgermeister berichtet, dass beim Wasserverband über den Ausbau des artesischen Brunnens gesprochen wird.
Bei GU West gibt es verschiedene Ausschüsse, zB. den Gastronomieausschuss, wo auch unsere Gastwirte dabei sind. Es gibt den Ausschuss „Wanderwege und Anschluss der Radwege, da sind wir mit den Umlandgemeinden dabei.
Der Vizebürgermeister berichtet, dass im Moment bei GU West eine Homepage erarbeitet wird und dort ist dann alles angeführt. Auch eine Teilzeitkraft ist nun bei GU West beschäftigt. Der Sitz ist in der Gemeinde Hitzendorf.
GR SÖLKNER teilt mit, dass es sicher interessant wäre, wenn die neue Kraft nach einer Einschulungszeit einen systematischen Bericht gibt über die Arbeit der GU West, weil sie den besten Überblick haben wird.
GR SÖLKNER fragt an, ob beim Müllverband etwas war?
Der Bürgermeister verneint dies.
GR SÖLKNER fragt an, ob beim Wasserverband etwas war?
GR Eckhard teilt mit, dass jetzt der dritte Bau eines Artesers erfolgt.
GR FOTR fragt an, was es in Richtung Schule gegeben hat, zB. Direktorinbestellung?
Der Bürgermeister teilt mit, dass in der letzten Sitzung darüber berichtet wurde.
GR Hofer berichtet, dass der Bürgermeister beim Hearing war und er aber darüber keine Auskunft erteilen darf.
GR FOTR berichtet, dass zB. beim Maschinenring auch etwas war und ob es irgendetwas gibt, was die Gemeinde betrifft?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es beim Maschinenring eine Jahreshauptversammlung gegeben hat und er dort anwesend war. Es hat nichts gegeben, was die Gemeinde betrifft.
GR FOTR ist der Ansicht, wenn der Bürgermeister eine Einladung als Bürgermeister erhält, dass er darüber berichten soll.
Der Bürgermeister erklärt, dass er noch nie gehört hat, dass ein Bürgermeister dem Gemeinderat berichten muss, wo er überall war.
Der Bürgermeister berichtet, dass es eine Einladung der Kirche an die Gemeinderäte für die 10-Jahres-Feier - Kirchweihfest - gibt.
GR FOTR teilt mit, dass es darum geht, ob irgendjemand wo gewesen ist und ob es etwas Berichtenswertes gab.
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 10.12.2003
2. Stahl Walter - Angelobung
3. Zingl Mag. Franz - Angelobung
4. Ausschüsse - Änderung
5. Prüfungsbericht IV. Quartal 2003
6. Rechnungsabschluss 2003
7. Ortsentwicklungs KEG - Jahresabschluss 2003
8. Gemeindeabwasserplan
a) Einwendungsbehandlung
b) Beschlussfassung des Gemeindeabwasserplanes
9.
Wanderweg - Arnold Schwarzenegger
10. Öffentliche Wegerechte
11. Ehrenbürgerschaft
12. Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
1.  FOTR Dipl.-Ing. Dr. Franz u. Maria, Ausnahmegenehmigung gem. § 4 Abs. 5 Stmk. Kanalgesetz, Vorstellung
VERLAUF:
1. Genehmigung der Verhandhingsschrift vom 10.12.2003
Über den Entwurf des Protokolles der „öffentlichen Sitzung" vom 10.12.2003 haben die Schriftführer am 12.2.2004 gemeinsam beraten und ist das daraus resultierende Protokoll an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer übermittelt worden.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 10.12.2003 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
Der Bürgermeister ersucht die Schriftführer (GR Mag. Fessler, GR Michael Stahl, GR SÖLKNER und GR Hansmann) um ihre Stellungnahmen.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
ÖVP:
Seitens der ÖVP gibt es keine Einwände.
FPÖ:
Seitens der FPÖ gibt es keine Einwände.
THAL:
Seitens der THAL gibt es folgende Einwände:
Seite 2, 1. Absatz muss lauten: Diese Unterlagen wurden an das Amt der Stmk. Landesregierung (Dr. Funovits)
übermittelt,

Seite 3, 11. Absatz muss lauten:
GR FOTR fragt, woher dann ein Schatzlweg oder ein Geldnerweg kommen?
Seite 18, Antrag GR SÖLKNER muss lauten:

, dass die politischen Parteien nachweisen sollen, wofür sie die ausbezahlten Schulungsgelder verwendet haben.
Seite 35, Antrag Bürgermeister muss lauten:

, der Weiterverpachtung an die jetzigen Pächter zuzustimmen und schlägt als Pachteuro € 560,— (zuzüglich Indexsteigerung gemäß VPI) vor.
Seite 7, Antrag GR SÖLKNER:
Es geht darum, ob es eine Falschberichterstattung im Gemeinderat vom Vizebürgermeister im Falle Kanalanschluss Franz FOTR gegeben hat und ob es eine Falschberichterstattung an die Fachabteilung 13 A durch den Bürgermeister in seiner schriftlichen Stellungnahme zur Aufsichtsbeschwerde gegeben hat.
GR SÖLKNER erklärt, dass die Formulierung bei 4. „
 dass GR FOTR vor 1999 keine Wasserproben bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung abgegeben habe   "   zu     streichen  ist,   da  weder   der  Vizebürgermeister  noch   der Bürgermeister jemals behauptet haben, dass GR FOTR vor 1999 keine Wasserproben bei der Bezirkshauptmannschaft abgegeben habe.
Die Falschinformation des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters, dass die Bezirkshauptmannschaft diese Wasserproben nicht übermittelt habe, bleibt aufrecht.
Im Akt der Bezirkshauptmannschaft ist zu sehen, dass am 27. Jänner 1999 sehr wohl ein Attest der Ablaufprobe für 1998 übermittelt worden ist.
GR SÖLKNER fragt an, ob in unserem Posteingangsbuch etwas aufscheint?
Der   Bürgermeister   berichtet,   dass   im   Posteingangsbuch   am    1.2.1999   das wasserrechtliche Überprüfungsergebnis von Herrn FOTR aus dem Jahr 1998 vermerkt ist.
Wir haben für einen ähnlichen Fall auch einen solchen Bericht bekommen und wir haben diese  beiden Berichte  leider irrtümlich gemeinsam im Akt des  ähnlich gelagerten Falls abgelegt. Das kann passieren. Betreffend unsere Stellungnahme zur Aufsichtsbeschwerde haben wir Herrn Dr. Schwarzbeck, FA 13 A bereits über diesen Irrtum informiert.
Der Bürgermeister entschuldigt sich nochmals für diesen Irrtum und zeigt, wo dieser Bericht im anderen Akt abgelegt war.
GR SÖLKNER teilt mit, dass unter 4. der Satz lauten müsste:
„Es gibt eine Fehlinformation des Gemeinderates durch den Vizebürgermeister bei der letzten Gemeinderatssitzung, wo berichtet wurde, dass die BH Graz-Umgebung kein Attest der Ablaufprobe an die Gemeinde übermittelt habe. Das stimmt nicht. Dies wurde nachgeprüft."
Beim Hinweis kommen die drei letzten Zeilen weg. Der Punkt Hinweis erhält den Zusatz „nachträglicher".
GR FOTR teilt mit, dass es eine entscheidende Fehlinformation gab, weil damit der Gemeinderat in eine Richtung gelenkt wurde.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies für die Entscheidung keine Relevanz gehabt hat. GR FOTR erhält eine Kopie des Schreibens an Herrn Dr. Schwarzbeck.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form und mit den besprochenen Änderungen zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Auf Anregung von GR SÖLKNER gibt der Bürgermeister die Zusage, dass Verträge, wenn sie Bestandteil des Protokolls sind, beim Entwurf für die Protokollsitzung mitgesandt werden.
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2. Stahl Walter - Angelobung
Der Bürgermeister berichtet, dass GK Hofbauer Anton sein Mandat mit Wirkung 17.11.2003 zurückgelegt hat.
Als  nächste  Kandidaten wurden WENZL  Johanna,  BAUMGARTNER Bernhard,  BEITLICH Emmerich, Dipl.Ing. DOBIDA Ferdinand jun., HOFBAUER Karin und Dkfin. WALZL Gerald einberufen, die ihr Mandat nicht annahmen.
Herr Dkfm. WALZL Gerald hat gleichzeitig die Streichung aus der Mandatsliste verlangt.
WENZL  Johanna,   BAUMGARTNER  Bernhard,   BEITLICH   Emmerich,   Dipl.Ing.   DOBIDA Ferdinand jun. und HOFBAUER Karin sind weiterhin auf der Ersatzliste verblieben.
STEYER Wolfgang, BEITLICH Katharina, MANDL Karl,  STERN Hermann jun., DOBIDA Ferdinand  sen.,   STAHL  Birgit,   HR  Dr.   ANDERWALD  Heinz,  UHL  Eva,   ZAPPL  Otto, PONSTINGL Erwin, URDL Theresia und VEITSBERGER Elfriede teilten mit, dass sie derzeit eine Einberufung nicht annehmen könnten. Die Vorgenannten sind weiterhin auf der Ersatzliste verblieben.
Als nächster Kandidat wurde Stahl Walter einberufen, der sein Mandat annahm. GR Hofer verliest die Angelobungsformel.
GR STAHL Walter legt in die Hand des Bürgermeisters das Gelöbnis mit den Worten „Ich gelobe" ab.
3. Zingl Mag. Franz - Angelobung
Der Bürgermeister berichtet, dass GR Mag. Dr. Muchitsch Wolfgang sein Mandat mit Wirkung 31.12.2003 zurückgelegt hat.
Als nächster Kandidat wurde Lenardt Werner einberufen, der sein Mandat nicht annahm. Neubauer Anton teilte mit, dass er derzeit eine Einberufung nicht annehmen könnte. Die Vorgenannten sind weiterhin auf der Ersatzliste verblieben.
Als nächster Kandidat wurde Mag. Franz Zingl einberufen, der sein Mandat angenommen hat. GR Hofer verliest die Angelobungsformel.
GR Mag. ZINGL Franz legt in die Hand des Bürgermeisters das Gelöbnis mit den Worten „Ich gelobe" ab.
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4. Ausschüsse - Änderung
Der Bürgermeister stellt fest, dass durch das Ausscheiden von GK Hofbauer Anton und GR Dr. Muchitsch Wolfgang die Ausschüsse zu ändern sind und verliest die Wahlvorschläge der ÖVP-Fraktion und der SPÖ-Fraktion.
Änderung der Ausschüsse:
Straßenausschuss:
Mitglied:
Mag. ZINGL Franz
anstatt
Umweltausschuss:
Mitglied:
Mag. ZINGL Franz
anstatt
Ersatz:
STAHL Walter
anstatt
Bau- und Planungsausschuss:
Ersatz:
Mag. ZINGL Franz
anstatt

Dr. MUCHITSCH Wolfgang
Dr. MUCHITSCH Wolfgang Ing. VEITSBERGER Alois
Dr. MUCHITSCH Wolfgang
Kindergarten, Kultur, Vereine, Familie u. Soziales
Mitglied: STAHL Walter
Ersatz: STAHL Michael
Volksschulausschuss:
Mitglied: STAHL Walter
Ersatz:
Mag. ZINGL Franz

anstatt
STAHL Michael
anstatt
Ing. VEITSBERGER Alois
anstatt
STAHL Michael
anstatt
Dr. MUCHITSCH Wolfgang
Mitgliedervertreter beim Wasserverband Steinberg:
Mitglied:
STAHL Walter
anstatt
STAHL Michael
Ersatz:
STAHL Michael Mag. ZINGL Franz

anstatt
Ing. VEITSBERGER Alois
anstatt
Dr. MUCHITSCH Wolfgang
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Vertreter in den Abfallwirtschaftsverband
Ersatz:
Mag. ZINGL Franz
anstatt
Dr. MUCHITSCH Wolfgang
Vertreter in den Sozialhilfeverband
Ersatz:
Mag. ZINGL Franz
anstatt
Dr. MUCHITSCH Wolfgang
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Wahl der neuen Mitglieder bzw. des Ersatzes durch Heben der Hand durchzuführen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister ersucht, die Änderungswünsche für die Ausschüsse in der vorliegenden Form zu unterstützen und die Wahl vorzunehmen.
Abstimmung:
Die Wahlvorschläge der ÖVP-Fraktion und der SPÖ-Fraktion werden
einstimmig angenommen.
Die Wahl erfolgt durch Heben der Hand.
5. Prüfungsbericht IV. Quartal 2003
GR Hansmann berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 19.01.2004 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung IV. Quartal 2003:
Bargeld
€
1.203,94
Giro
€
56.920,54
Subkonto
€
61.097,11
Gesamt
€
119.221,59
Ortsentwicklungs-KEG IV. Quartal 2003: Giroverkehr:
Einnahmen
€   475.472,37
Ausgaben
€   415.799.15
Gesamt Girokonto       €     59.673,22
GR Hansmann beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht. Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
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6. Rechnungsabschluss 2003
Der Bürgermeister berichtet, dass der Rechnungsabschluss mit den erforderlichen Nachweisen und Beilagen den Fraktionen am 09.03.2004 zugemitttelt wurde, und 14 Tage zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen ist. Es sind keine Einwendungen vorgebracht worden.
Der Rechnungsabschluss ergibt einen Überschuss von € 207.569,55.
Im Voranschlag 2004 wurde als Soll-Überschuss ein Betrag von € 134.600,- angenommen. Der verbleibende Überschuss von rund € 72.900,-- soll wie folgt verwendet werden:
· Asphaltierung der Unterbichl-Straße
[]    Volksschule-Nachmittagsbetreuung

· Verkabelung der Straßenbeleuchtung in Thal-Eben

Der Bürgermeister richtet seinen besonderen Dank an die Bevölkerung, die durch die rechtzeitige Leistung der Abgaben wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen hat.
Der vorliegende Rechnungsabschluss dokumentiert einen hohen Leistungsstandard im Sinne der Erfüllung der immer größer werdenden Gemeindeaufgaben.
Nur wenige Gemeinden können einen Überschuss vorweisen und bei vielen ist selbst der Haushaltsausgleich nicht erreicht worden.
Dem breiten Spektrum der Aufgaben, die zu erfüllen waren, stehen verhältnismäßig geringe Einnahmen unserer reinen Wohngemeinde gegenüber. So ist der Erfolg der Jahresrechnung 2003 wieder nur auf die größtmöglichste Sorgfalt mit dem Umgang der Steuergelder zurückzuführen.
Auf Grund unvorhergesehener Gegebenheiten mussten einige Mehrausgaben in Kauf genommen werden, wie sie sich im Laufe eines Jahres in jedem privaten Haushalt ergeben und größtenteils bei den GR-Sitzungen am 25.06. und 10.12.2003 sowie den Vorstandssitzungen am 13.03., 16.06. und 01.12.2003 genehmigt wurden. Es können auch gemäß § 8 GHO Ersparungen bei Ausgaben in den Gruppen 0, 2 und 6, zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht - zum Ausgleich der Mehrerfordernisse bei anderen Ausgaben - verwendet werden.
Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss geprüft und die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Buchungen und der im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Abschlussbeträge bestätigt.
Der Bürgermeister bedankt sich beim Team des Gemeindeamtes für die geleistete Arbeit. Weiteres zum Rechnungsabschluss wird Frau Böhm berichten:
Frau BÖHM berichtet:
Der   Rechnungsabschluss   umfasst   den   Kassenabschluss,    die   Haushaltsrechnung   und   die Vermögensrechnung.
In der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 15.03.2004 wurde der Rechnungsabschluss überprüft und festgestellt, dass Form und Gliederung den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
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Auf termingerechte Einbringung der Einnahmen und die rechtzeitige Leistung der Pflichtausgaben wurde wieder besonderes Augenmerk gelegt.
So stand die Wahrung des Haushaltsausgleiches stets im Vordergrund und konnten die Maastricht-Kriterien erfüllt werden. Letztlich ist daraufhinzuweisen, dass die Prüfung, Kontierung und Buchung der rund 13.000 Belege und die Überwachung der Einhaltung von Voranschlagsbeträgen einen erheblichen Verwaltungsaufwand erfordern.
GR Fessler verlässt den Sitzungssaal.
Kassenabschluss für 2003:
anfänglicher Kassenbestand von
€
148.671,61
ordentliche Einnahmen in Höhe von
€
2.158.653,58
außerordentliche Einnahmen von
€
40.892,21
sowie voranschlagsunwirksame Ein​
nahmen von
€
936.285,80
Demgegenüber wurden
ordentliche Ausgaben in Höhe von
€     2.184.893,45
außerordentliche Ausgaben von
€
46.232,34
sowie voranschlagsunwirksame Aus​
gaben von
€        934.155,82
getätigt, sodass das Rechnungsjahr 2003 mit einem schließlichen Kassenbestand in Höhe von     €        119.221,59
abgeschlossen werden konnte.
Durch pünktliche Bezahlung der Rechnungen konnte im Jahr 2003 ein Skonto in Höhe von rund € 3.527,-- abgezogen werden.
Durch Schadensmeldungen an den Katastrophenfonds und an die Versicherung konnten Mittel von € 8.028,18 aus dem Katastrophenfonds und € 5.187,-- von der Versicherung eingenommen werden. Auch erhielten wir € 4.062,-- als Kostenersatz für Wahlen und Volksbegehren.
Im gesamten Haushaltsjahr 2003 wurde der Kassenkredit (Kontoüberziehung) nicht benötigt.
Der Überschuss resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Pflichtausgaben geringer waren als veranschlagt und dass zum Teil Vorhaben im außerordentlichen Haushalt (Flächenwidmungsplan, Straßenbezeichnung und Radweg) erst im Jahr 2004 realisiert werden.
Die Ertragsanteile lagen auf Grund des schwachen Konjunkturverlaufs um € 63.000,-- geringer als veranschlagt.
Bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben kam es bei der Lustbarkeitsabgabe durch den Wegfall der Geldspielapparate zu Mindereinnahmen.
Die Grundsteuer zeigt eine leicht steigende Tendenz. Durch die zunehmende Bautätigkeit konnten bei der Bauabgabe Mehreinnahmen von rund € 18.000,— erzielt werden.
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Im Bereich der wirtschaftlichen Unternehmen (Kindergarten und Müllbeseitigung) sind, trotz ökonomischer Verwaltung, Abgänge zu verzeichnen, die von der Gemeinde zu tragen sind.
GR Fessler kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Im Kindergarten:
Einnahmen
€
86.781,16
Ausgaben
€
208.540,04
Abgang
€
121.758,88
Im Müllbereich:
Einnahmen
€
145.538,98
Ausgaben
€
161.881,61
Abgang
€
16.342,63
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal.
Der Anteil an Zuführungen vom ordentlichen Haushalt an den außerordentlichen Haushalt belauft sich auf €36.369,21.
Besonders hervorzuheben ist die Förderung der Vereine, die im Haushaltsjahr 2003 den Betrag von € 45.949,- erreichte.
Die laufenden Kontrollen und eine unvermutete Kassaprüfung durch den Prüfungsausschuss sind durchgeführt worden.
Der Bürgermeister stellt fest, dass für Bürgermeister und Kassier keine Befangenheit besteht und beide daher stimmberechtigt sind.
Der Bürgermeister erteilt dem Obmann des Prüfungsausschusses das Wort.
Bericht des Obmannes:
GR Hansmann berichtet, dass der Rechnungsabschluss in der Sitzung des Prüfungsausschusses am 15.03.2004 behandelt wurde.
Es wurde festgestellt, dass Form und Gliederung den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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Weitere Feststellungen:
□   Der Gemeinderat möge beschließen, ob und ab welchem Ausmaß Abweichungen zwischen Anordnungssoll und Voranschlagsbetrag zu erläutern sind.
Der    Bürgermeister    stellt    den    Antrag,    Abweichungen    zwischen    Anordnungssoll    und Voranschlagsbetrag ab einem Betrag von € 7.000,-- zu erläutern.
Beschluss:     Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
□   Der Prüfungsausschuss beantragt, die „Richtlinien für die Erstellung des Rechnungsabschlusses" bei der Zustellung an die Fraktionsvorsitzenden dem Rechnungsabschluss beizulegen.
Der Bürgermeister teilt mit, dass die „Richtlinien für die Erstellung des Rechnungsabschlusses" bei der Zustellung an die Fraktionsvorsitzenden dem Rechnungsabschluss beigelegt werden.
GR Hansmann stellt den Antrag, den vorliegenden Entwurf des Rechnungsabschlusses zu genehmigen und dem Bürgermeister und Kassier die Entlastung zu erteilen.
Beschluss:     Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass der Rechnungsabschluss gemäß § 131 Abs. 1 des Stmk. Volksrechtegesetzes für   dringend  zu beschließen ist.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR FOTR stellt nachstehenden Antrag mit folgender Begründung:
Begründung:
Im vorliegenden Rechnungsabschluss sind beträchtliche Kosten für den Internetanschluss des
Gemeindeamtes angegeben. Ein Angebot der Firma Inode weist bei einem Mehr an Leistung
jährliche Fixkosten von  € 780,-- auf. Dem gegenüber sind im Rechnungsabschluss knapp Kosten
unter € 3.000,-- enthalten.
Antrag:
Der Vorstand wird beauftragt, unter Beiziehung zuständiger Ausschüsse bzw. externer Fachkundiger, dem Gemeinderat bei der zweiten Gemeinderatssitzung des Jahres 2004 eine Variantenuntersuchung vorzulegen. In dieser Variantenuntersuchung sollen auch der Internetanschluss der Volksschule sowie die Festnetzanschlüsse der Gemeinde berücksichtigt sein. Die günstigste Variante ist mittels Antrag bei der zweiten Gemeinderatssitzung des Jahres 2004 einzubringen, sodass die Einsparung noch im Laufe des Haushaltsjahres 2004 wirksam werden kann.
Der Bürgermeister teilt mit, dass wir bereits im Vorjahr Internetanbieter verglichen haben, worüber der Vorstand dem Gemeinderat auch berichtet hat.
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Beschluss:     Der Antrag von GR FOTR wird mit
6 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Eckhard, Zingl, Fessler u. Schreiner) und
1 Stimmenthaltung (Hofer) abgelehnt.
5 Stimmen für den Antrag (M. Stahl, W. Stahl, SÖLKNER, FOTR u. Hansmann)
GR FOTR ersucht um Protokollierung der Frage des Vizebürgermeisters und seiner Antwort:
Der Vizebürgermeister fragt an, warum immer Inode? Er möchte gerne wissen, was GR FOTR an Provision bekommt. Er weiß laut Information von Inode, dass es bei Inode üblich ist, ungefähr das Monatssaldo von dem einen Bewerbenden gutzuschreiben für eine neue Vermittlung. Ist es deshalb jetzt billiger, ist das schon gegengerechnet und schlägt GR FOTR dies in seine Tasche oder seine Fraktion?
GR FOTR teilt mit, dass er keinerlei Provision bezieht. Bei ihm wird das Gleiche verrechnet wie bei jedem anderen Thaler. Ihm wurde eine Provision angeboten, diese wurde von ihm nicht angenommen. Es ist so ausgemacht, diese solle man dem Projekt zugute kommen lassen. Dafür ist der Betrag von € 39,-- auf € 35,-- für alle in Thal, die dazugegangen sind, reduziert worden. Im Endeffekt profitieren die 40 Leute, die jetzt dazugegangen sind von dem, was er gemacht hat, und er bezieht keinen Euro an Profit.
GR FOTR gibt Antwort auf die zweite Anfrage, warum immer Inode? Er teilt mit, dass eine Variantenstudie gemacht wurde. Er berichtet, dass er von Inode einmal ein Anbot eingeholt hat. Wahrscheinlich weil er dieses Projekt gemacht hat, und jetzt doch 40 Personen dazugegangen sind, ist es zu diesem billigeren Preis gekommen. Es steht natürlich dem Vorstand frei, jeden Anbieter hier einzuladen und mitzutun. Der Antrag ist auch in diese Richtung abgefasst, da steht ja nicht drinnen, es soll die Firma Inode überprüft werden. GR FOTR teilt mit, dass er keinerlei Geschäftskontakte mit der Firma Inode hat.
7. Ortsentwicklungs KEG - Jahresabschluss 2003
GR Walter Stahl verlässt den Sitzungssaal.
Der Vizebürgermeister berichtet, dass der Jahresabschluss 2003 der Ortsentwicklungs-KEG (Bilanz zum 31.12.2003, Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2003 bis 31.12.2003 und Anlagenspiegel) den Fraktionen am 09.03.2004 zugemittelt wurde.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt einen Jahresverlust in Höhe von € 42.202,75.
Der Betriebsgegenstand der Ortsentwicklungs-KEG begründet eine rein vermögensverwaltende
Tätigkeit, die keinen Betrieb gewerblicher Art darstellt.
Die Gewinnermittlung für das Jahr 2003 erfolgte gem. § 4 Abs. 1 EStG (Bilanz und Gewinn- u.
Verlustrechnung).
Von Seiten der Gemeinde sind an Kapitaltransferzahlungen an die KEG € 210.700,— (davon € 145.346,— Bedarfszuweisung) geflossen.
Der Grundankauf für Thaler Jugend konnte nicht realisiert werden.
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Der Darlehensrest für das Darlehen „Freizeitpark" in Höhe von € 163.000,- (Gesamtdarlehen € 850.778,97) wurde 2003 zugezählt. Die Tilgung der Barvorlage in Höhe von € 145.346,-- erfolgte per 31.07.2003.
Auf Grund der Rechnungsprüfung und der Abschlussverhandlungen mit diversen Baufirmen wurden Rechnungen, die das Rechnungsjahr 2002 betroffen haben und im Budget 2002 gedeckt waren, zur Zahlung in das Jahr 2003 verschoben.
Der Prüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2003 geprüft und die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Buchungen und der ausgewiesenen Abschlussbeträge bestätigt. Es wurde festgestellt, dass Form und Gliederung den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Kassenabschluss für 2003:
anfänglicher Kassenbestand von
€
82.094,94
Gesamteinnahmen (lfd. Gebarung, Kapitaltransferzahlungen
inkl. Vorsteuer-Abwicklung) in Höhe von
€        393.377,43
Demgegenüber wurden
Gesamtausgaben (lfd. Gebarung, Anlageninvestitionen
inkl. Vorsteuer-Abwicklung) in Höhe von
€        415.799,15
getätigt, sodass das Rechnungsjahr 2003 mit einem
schließlichen Kassenbestand in Höhe von
€         59.673,22
abgeschlossen werden konnte.
GR Walter Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Durch pünktliche Bezahlung der Rechnungen konnte ein Skonto in Höhe von € 1.568,64 abgezogen werden.
Für die Solaranlage beim Freizeitpark erhielten wir eine Förderung in Höhe von € 9.671,—.
Die laufenden Kontrollen durch den Prüfungsausschuss sind durchgeführt worden.
Der Vizebtirgermeister stellt fest, dass für Bürgermeister (Geschäftsführer) und Kassier keine Befangenheit besteht und beide daher stimmberechtigt sind.
Der Vizebürgermeister erteilt dem Obmann des Prüfungsausschusses das Wort.
Bericht des Obmannes:
GR Hansmann berichtet, dass der Jahresabschluss 2003 in der Sitzung des Prüfungsausschusses am 15.03.2004 behandelt wurde.
Es wurde festgestellt, dass die erforderlichen Beilagen vorhanden sind.
Die rechnerische Richtigkeit der Abschlussbeträge des Jahresabschlusses 2003 wurde festgehalten.
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GR Hansmann  stellt den  Antrag,  den vorliegenden Entwurf der Jahresrechnung 2003  zu genehmigen und dem Bürgermeister (Geschäftsführer) und Kassier die Entlastung zu erteilen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
Der Vizebtirgermeister stellt den Antrag, dass die Jahresrechnung 2003 gemäß § 131 Abs. 1 des Stmk. Volksrechtegesetzes für  dringend   zu beschließen ist.
Beschluss;      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR Michael Stahl, GR Eckhard und GR Hansmann verlassen den Sitzungssaal.
8.   Gemeindeabwasserplan
a) Einwendungsbehandlung
b) Beschlussfassung des Gemeindeabwasserplanes
a)  Einwendungsbehandlung
GR Fessler berichtet:
Der Entwurf zum Gemeindeabwasserplan wurde, wie in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, in der Zeit vom 5. Jänner bis 1. März 2004 zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt.
Der Vizebürgermeister verlässt den Sitzungssaal.
In dieser Zeit sind folgende 10 Einwendungen eingelangt:
1) PÖLZER Elfriede, vom 02.02.2004, GAP-Objekt Nr. 45
2) RÖSSLER Waltraud, vom 20.01.2004, GAP-Objekt Nr. 46
3) DOMBKOWSKI Antje, vom 13.02.2004, GAP-Objekt Nr. 38
4) RUMPL Franz, vom 18.02.2004, GAP-Objekt Nr. 49
5) LENZ Stefanie u. Harald, vom 23.02.2004, GAP-Objekt Nr. 43
6) KÖLLDORFER Werner, vom 25.02.2004, GAP-Objekt Nr. 40
7) STAMPLER Alois u. Mitbesitzer, vom 26.02.2004, GAP-Objekte Nr. 51/52
8) RANTZAU'sche Forst- u. Gutsverwaltung Schloss Thal, vom 26.02.2004, GAP-Objekte Nr. 29 - 33
9)
STAMPLER Gerhard, vom 01.03.2004, GAP-Objekt Nr. 50
10)  MITTENDREIN Josefa, vom 29.02.2004, GAP-Objekt Nr. 17
Nach Ablauf der Auflagefrist hat der Bürgermeister den Entwurf des Abwasserplanes samt den eingelangten schriftlichen Einwendungen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. Die begründeten Einwendungen sind vom Gemeinderat zu beraten und in Abwägung mit den Zielen und Grundsätzen der Abwasserentsorgung nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
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Nach erfolgter Beschlussfassung sind diejenigen, die begründete Einwendungen vorgebracht haben, schriftlich davon zu benachrichtigen, ob ihre Einwendungen berücksichtigt wurden oder nicht; erfolgt keine Berücksichtigung, ist dies zu begründen.
Der Vizebürgermeister kehrt in den Sitzungssaal zurück.
In einem gemeinsamen Gespräch mit dem Vertreter der Baubezirksleitung und dem Planungsbüro wurde, in Abwägung mit den Zielen und Grundsätzen der Abwasserentsorgung, folgende Einwendungsbehandlung vorgeschlagen, die auch im Umweltausschuss eingehend beraten wurde:
GR Michael STAHL, GR Eckhard und GR Hansmann kehren in den Sitzungssaal zurück. GR Schreiner verlässt den Sitzungssaal.
1)    Einwendung PÖLZER Elfriede vom 02.02.2004. GAP-Obiekt Nr. 45:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren als Ferienwohnobjekt mit einer zukünftigen Entsorgung durch eine Sammelgrube mit Grubendienst eingestuft.
Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
Benützung des Objektes durch 2 Personen etwa 50 - 60 Tage im Jahr. Zur Wasserversorgung dient eine eigene gefasste Quelle. Es existiert ein Trockenabort und fallen lt. Angabe der Liegenschaftseigentümerin ansonsten keine Abwässer an. Jedoch befindet sich im Objekt ein Bad mit einem Waschbecken. Die Küchenabwässer (Geschirr waschen) werden auf der Wiese ausgebracht. Ansonsten gibt es noch einen Kunststoffbehälter in dem Abwässer gesammelt werden.
Frau Pölzer beeinsprucht die Art der zukünftigen Abwasserentsorgung mittels Grubendienst aus folgenden Gründen:
Es existiere eine für Schwerfahrzeuge nicht befahrbare Zufahrt. Die für eine WC-Anlage benötigte Wassermenge stehe nicht zur Verfügung. Eine Abwasserentsorgung mittels Grubendienst sei eine zu große finanzielle Belastung. Die Bezeichnung Ferienwohnobjekt treffe nicht zu.
Der Einspruch soll als nicht sachgemäß abgelehnt werden.
Begründung:
Nach Angabe der Liegenschaftseigentümerin existiert bereits eine Sammelgrube in Form einer Kunststofftonne. Es ist zu hinterfragen wie diese - und von wem - von Zeit zu Zeit ordnungsgemäß entleert und der Inhalt wohin entsorgt wird. Auf dem Grundstück befindet sich ein Wasserspeicher in dem offensichtlich die benötigten Wassermengen gesammelt werden.
Aufgrund der nach eigenen Angaben geringen Frequentation des Objektes fällt nicht viel Abwasser an und wäre demnach eine Entleerung einer Sammelgrube je nach Größe wahrscheinlich 1 x jährlich oder sogar 1 x in 2 Jahren erforderlich. Hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung können finanzielle Belange des Liegenschaftseigentümers aus der Sicht des Gesetzgebers nicht berücksichtigt werden. Ob das Gebäude als Ferienwohnobjekt oder als Wochenenddomizil eingestuft
wird, ist seitens einer Abwasserentsorgung nicht relevant.
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Wird ein Trockenklosett genutzt und fallen ansonsten keine Abwässer an, ist eine Einstufung bezüglich der Abwasserentsorgung mit „So" - einer sonstigen Abwasserentsorgung, möglich. Sobald Abwässer anfallen, ist eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung mittels Anschluss an eine öffentliche Kanalisation oder die Errichtung einer eigenen biologischen Kläranlage oder eben eine Entsorgung mittels Grubendienst Stand der Technik. Nachdem lt. der durchgeführten Bestandserhebung und des Vorhandenseins einer Wasserversorgung offensichtlich sogenannte „Grauwässer" anfallen, sind diese zu sammeln und einer entsprechenden Entsorgung zuzuführen. Eine Prüfung, ob und in welchem Ausmaß Abwässer anfallen und eine dem Stand der Technik entsprechende Art der Entsorgung festzustellen, obliegt nicht der Gemeinde sondern der Wasserrechtsbehörde.
GR Fessler stellt den Antrag, den Einspruch der Frau Elfriede PÖLZER aus vorhin angeführten Gründen als nicht sachgemäß abzulehnen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
2)    Einwendung RÖSSLER Waltraud vom 20.01.2004. GAP-Obiekt Nr. 46:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren ebenfalls als Ferienwohnobjekt mit einer zukünftigen Entsorgung durch eine Sammelgrube mit Grubendienst eingestuft.
Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
Gelegentliche Benützung des Objektes durch 2 Personen mit etwa zwei Nächtigungen im Jahr. Eine Trinkwasserversorgung fehlt. Es wird ein Campingklosett benutzt und fallen lt. Angabe der Liegenschaftseigentümerin ansonsten keine Abwässer an. Es gibt einen Brunnen für Nutzwasserzwecke (Gartenbewässerung).
Frau Rössler beeinsprucht die Art der zukünftigen Abwasserentsorgung aus folgenden Gründen: Derzeit kein Abwasseranfall - Campingtoilette. Keine Trinkwasserversorgung vorhanden. Keine Beheizung des Objektes und kein Stromanschluss vorhanden.
Dem Einspruch soll stattgegeben werden.
Begründung:
Es wird ein Trockenklosett genutzt und fallen ansonsten keine Abwässer an. Demnach ist eine Einstufung bezüglich der Abwasserentsorgung mit „So" - einer sonstigen Abwasserentsorgung, möglich. Sobald zukünftig Abwässer anfallen, ist eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung mittels Grubendienst Stand der Technik. Eine Prüfung, ob und in welchem Ausmaß zukünftig Abwässer anfallen und eine dem Stand der Technik entsprechende Art der Entsorgung festzustellen, obliegt der Wasserrechtsbehörde.
GR Fessler stellt den Antrag, dem Einspruch der Frau Waltraud RÖSSLER aus vorhin angeführten Gründen stattzugeben und das Objekt vorerst im GAP als „So" - Objekt mit sonstiger Abwasserentsorgung einzustufen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
GR Schreiner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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3)    Einwendung DOMBKOWSKI Antje vom 13.02.2004, GAP-Objekt Nr. 38:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren als „So" - Objekt mit einer zukünftigen Entsorgung durch eine Sammelgrube mit Grubendienst eingestuft.
Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
Gelegentliche Benützung des Objektes als Gartenhütte durch 1-2 Personen im Jahr. Eine Trinkwasserversorgung fehlt. Es fallen lt. Angabe der Liegenschaftseigentümerin keine Abwässer an. Es gibt auch keine Zufahrt und keinen Stromanschluss.
Frau Dombkowski beeinsprucht die  Art der zukünftigen Abwasserentsorgung  aus  folgenden Gründen:
Derzeit kein Abwasseranfall. Keine Trinkwasserversorgung vorhanden. Keine Zufahrt zum Objekt und kein Stromanschluss vorhanden. Frequentation max. 1 bis 2 x jährlich ein Tag.
Dem Einspruch soll stattgegeben werden.
Begründung:
Auf Grund genannter Gründe und der derzeitigen Situation ist auch eine zukünftige Einstufung bezüglich der Abwasserentsorgung mit „So" - einer sonstigen Abwasserentsorgung, möglich. Sobald zukünftig Abwässer anfallen, ist eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung mittels Grubendienst Stand der Technik. Eine Prüfung, ob und in welchem Ausmaß zukünftig Abwässer anfallen und eine dem   Stand   der   Technik   entsprechende   Art   der   Entsorgung   festzustellen,    obliegt   der Wasserrechtsbehörde.
GR Fessler stellt den Antrag, dem Einspruch der Frau Antje DOMBKOWSKI aus vorhin angeführten Gründen stattzugeben und hinsichtlich einer zukünftigen Abwasserentsorgung das Objekt im GAP als „So" - Objekt mit sonstiger Abwasserentsorgung einzustufen.
Beschluss:     Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
4)    Einwendung Farn. RUMPL Franz vom 18.02.2004. GAP-Objekt Nr. 49:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren als Landwirtschaft mit einer zukünftigen Entsorgung durch einen Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde eingestuft.
Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
Ständige Bewohnung des Objektes durch 4 Personen. Zur Wasserversorgung dient eine eigene gefasste Quelle. Es existiert eine Sammelgrube in der die anfallenden Abwässer gesammelt und teils auf eigenen landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht bzw. teils durch ein Grubendienstunternehmen entsorgt werden.
Herr Franz Rumpl beeinsprucht die Art der zukünftigen Abwasserentsorgung aus folgenden Gründen:
Die Investitionskosten für die Herstellung des Anschlusskanales bis zum bestehenden Kanalnetz der Gemeinde sind nicht tragbar.
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Eine eigene ÄRA ist billiger, umweltfreundlicher und biologisch wertvoller da das geklärte Abwasser vor Ort verrieselt werden kann.
Dem Einspruch soll stattgegeben werden.
Begründung:
Für das  Objekt wurde  unter Zugrundelegung  der vorgegebenen  Standardkosten des  Landes Steiermark eine Variantenuntersuchung durchgeführt und hat sich als volkswirtschaftlich günstigere Möglichkeit der Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde mittels eines zu errichtenden Freispiegelkanales ergeben.
Setzt man die seitens des Liegenschaftseigentümers angegeben Kosten einer eigenen ÄRA lt. Eines ihm vorliegenden konkreten Angebotes von EUR 7.700,00 in die Variantenberechnung ein, ergibt sich eine annähernde Gleichwertigkeit der Varianten.
Wie bereits beim Liegenschaftseigentümer Ponstingl und seiner Landwirtschaft gehandhabt, wird daher empfohlen dem Einspruch des Liegenschaftseigentümers aus dem Aspekt des vorliegenden Angebotes für eine eigene ÄRA und der sich daraus ergebenden Gleichwertigkeit der Varianten stattzugeben und das Objekt im GAP mit einer eigenen ÄRA darzustellen.
GR Fessler stellt den Antrag, dem Einspruch der Farn. Franz RUMPL aus den vorhin angeführten Gründen stattzugeben und das Objekt im GAP mit einer eigenen ÄRA darzustellen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
5)    Einwendung LENZ Stefanie u. Harald vom 23.02.2004, GAP-Obiekt Nr. 43:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren als Ferienwohnobjekt mit einer zukünftigen Entsorgung durch eine Sammelgrube mit Grubendienst eingestuft.
Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
Benützung des Objektes durch 1-2 Personen etwa 50 - 60 Tage im Jahr. Zur Wasserversorgung diente früher eine eigene Quelle die jedoch nach Angabe des Eigentümers versiegt ist. Es wird ein Campingklosett benutzt, ansonsten fallen keine Abwässer an.
Herr Harald und Frau Stefanie Lenz beeinspruchen nun diese Art der zukünftigen Abwasserentsorgung aus folgenden Gründen:
Es existiert keine Zufahrt. Kein Abwasseranfall, ansonsten Campingtoilette. Keine Einstufung als Ferienwohnobjekt sondern auf Grund des Fehlens eines Strom- und Wasseranschlusses als „So" Objekt mit sonstiger Abwasserentsorgung.
Dem Einspruch soll stattgegeben werden.
Begründung:
Auf Grund genannter Gründe und der derzeitigen Situation ist auch eine zukünftige Einstufung bezüglich der Abwasserentsorgung mit „So" - einer sonstigen Abwasserentsorgung, möglich. Sobald jedoch zukünftig Abwässer anfallen, ist eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung mittels Grubendienst Stand der Technik.
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Eine Prüfung, ob und in welchem Ausmaß zukünftig Abwässer anfallen und eine dem Stand der Technik entsprechende Art der Entsorgung festzustellen, obliegt der Wasserrechtsbehörde.
GR Fessler stellt den Antrag, dem Einspruch von Frau Stefanie u. Harald LENZ aus vorhin angeführten Gründen stattzugeben und hinsichtlich einer zukünftigen Abwasserentsorgung das Objekt im GAP als „So" - Objekt mit sonstiger Abwasserentsorgung einzustufen.
Beschluss:     Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
6)    Einwendung KÖLLDORFER Werner vom 25.02.2004. GAP-Objekt Nr. 40:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren als Ferienwohnobjekt mit einer zukünftigen Entsorgung durch eine Sammelgrube mit Grubendienst eingestuft.
Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
So  gut wie keine  Benützung des  Objektes im Jahr.  Keine  Wasserversorgung,  Zufahrt und Stromanschluss. Es fallen derzeit keine Abwässer an.
Herr Werner Kölldorfer beeinsprucht nun diese Art der zukünftigen Abwasserentsorgung aus folgenden Gründen:
Es    existiert    keine    Zufahrt.    Kein    Abwasseranfall,    kein    Stromanschluss    und    keine Trinkwasserversorgung.
Dem Einspruch soll stattgegeben werden.
Begründung:
Auf Grund genannter Gründe und der derzeitigen Situation ist auch eine zukünftige Einstufung bezüglich der Abwasserentsorgung mit „So" - einer sonstigen Abwasserentsorgung, möglich. Sobald jedoch  zukünftig   Abwässer   anfallen,   ist  eine   ordnungsgemäße   Abwasserentsorgung   mittels Grubendienst Stand der Technik.
Eine Prüfung, ob und in welchem Ausmaß zukünftig Abwässer anfallen und eine dem Stand der Technik entsprechende Art der Entsorgung festzustellen, obliegt der Wasserrechtsbehörde.
GR Fessler stellt den Antrag, dem Einspruch des Herrn KÖLLDORFER Werner aus vorhin angeführten Gründen stattzugeben und hinsichtlich einer zukünftigen Abwasserentsorgung das Objekt im GAP als „So" — Objekt mit sonstiger Abwasserentsorgung einzustufen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
7)    Einwendung STAMPLER Alois und MB vom 26.02.2004, GAP-Obiekte Nr. 51/52:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren als Landwirtschaft mit einer zukünftigen Entsorgung durch einen Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde eingestuft.
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Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
Ständige Bewohnung des Objektes durch 7 Personen. Zur Wasserversorgung dient eine eigene gefasste Quelle. Es existiert eine Sammelgrube in der die anfallenden Abwässer gesammelt und auf eigenen landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht werden.
Herr Alois Stampler u. Mitbesitzer beeinspruchen die Art der zukünftigen Abwasserentsorgung aus folgenden Gründen:
Ablehnung der Art der Abwasserentsorgung aus ökologischen und finanziellen Gründen.
Ökologische Bedenken gegen eine Ableitung der Abwässer zur ÄRA der Stadt Graz.
Finanzielle Vorteile bei der Errichtung einer eigenen ÄRA.
Der Einspruch soll abgelehnt werden.
Begründung:
Für das Objekt wurde unter Einbeziehung der benachbarten Wohnobjekte Mandl und Dr. Rossipal sowie  einer Zugrundelegung  der vorgegebenen  Standardkosten  des  Landes  Steiermark  eine Variantenuntersuchung durchgeführt und hat sich als mit Abstand volkswirtschaftlich günstigere Möglichkeit der Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde mittels zu errichtender Freispiegelkanäle ergeben.
Setzt man die seitens des Liegenschaftseigentümers angegeben Kosten einer eigenen ÄRA lt. Eines ihm vorliegenden Angebotes von EUR 7.267,00, das jedoch keine Stromanschlusskosten und erforderliche Kosten für die Bauarbeiten enthält, in die Variantenberechnung ein, ergibt sich trotz allem noch immer ein mit Abstand großer volkswirtschaftlicher Vorteil für eine Ableitung der Abwässer zum Kanalnetz der Gemeinde.
Es wird daher empfohlen den Einspruch des Liegenschaftseigentümers aus dem Aspekt der vorliegenden volkswirtschaftlichen Berechnungen abzulehnen und die im GAP dargestellte Art der zukünftigen Abwasserentsorgung beizubehalten.
Sollte trotzdem eine eigene ÄRA angestrebt werden, liegt die Beweisführung beim Eigentümer. Ein Nachweis, dass die Errichtung einer eigenen ÄRA die ökologisch und volkswirtschaftlich bessere Variante ist, wird durch den Liegenschaftseigentümer zu erbringen sein.
GR Fessler stellt den Antrag, den Einspruch des Herrn STAMPLER Alois u. MB aus dem Aspekt der vorliegenden volkswirtschaftlichen Berechnungen abzulehnen und die im GAP dargestellte Art der zukünftigen Abwasserentsorgung beizubehalten.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
8)    Einwendung RANTZAU'sche Forst- und Gutsverwaltung, Schloss Thal vom 26.02.2004, GAP-Obiekte Nr. 29 - 33
Die Objekte der Rantzau'sehen Forst- und Gutsverwaltung wurden im GAP zum Auflageverfahren mit einer zukünftigen Entsorgung durch einen Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde dargestellt.
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Im Zuge der örtlichen Erhebungen wurde Folgendes festgestellt:
Schloss Thal:
Ständige Bewohnung des Objektes durch 5 Personen. Ein Forstbetrieb mit 3 Beschäftigten. Ca. 8 Wochen im Jahr sind weitere 10 Personen der Familie Rantzau anwesend. Gelegentlich werden Veranstaltungen wie Hochzeiten und Konzerte durchgeführt. Zur Wasserversorgung dient eine eigene gefasste Quelle. Es existiert eine mechanische Kläranlage (Faulanlage) mit einer Ableitung der Überwässer in den entfernteren Schlossteich.
Objekte Thal - Oberthal 163 und 164:
Ständig bewohnt durch je 3 Personen, die Abwässer werden in Sammelgruben eingeleitet.
Objekt Thal - Oberthal 165:
Hier handelt es sich um einen Aufenthaltsraum für Reiter und besteht ein Trockenabort mit Sammelgrube.
Objekt Thal - Oberthal 166:
Dieses Objekt ist vermietet und ist derzeit lediglich 2-3 Wochen im Jahr frequentiert. Zur Wasserversorgung dient ein eigener Brunnen. Zukünftig ist an eine ständige Bewohnung gedacht.
Die    Rantzau'sehe    Forst-    und    Gutsverwaltung    beeinsprucht    die    Art    der    zukünftigen
Abwasserentsorgung aus folgenden Gründen:
Eine eigene ÄRA ist kostengünstiger als ein Anschluss an die Kanalisation der Gemeinde.
Dem Einspruch soll stattgegeben werden.
Begründung:
Für die Objekte wurde unter Zugrundelegung der vorgegebenen Standardkosten des  Landes Steiermark eine Variantenuntersuchung durchgeführt und hat sich als volkswirtschaftlich günstigere Möglichkeit der Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde mittels Freispiegelkanäle und einer Pumpstation mit Druckleitung ergeben.
Auf Grund eines konkreten Kostenangebotes für die Errichtung einer biologischen Kläranlage beim Schloss Thal wurde auf der Basis dieser Preisansätze eine neue Variantenberechnung durchgeführt und ergibt sich dabei ein volkswirtschaftlicher Vorteil für die Variante mit der eigenen ÄRA.
GR Fessler stellt den Antrag, dem Einspruch der RANTZAU'sehen Forst- und Gutsverwaltung, Schloss Thal aus dem Aspekt des vorliegenden Angebotes für eine eigene ÄRA und dem sich daraus ergebenden Vorteil für die Variante mit der eigenen ÄRA stattzugeben und die Objekte im GAP mit einer dezentralen Lösung durch eine eigene Gemeinschaftskläranlage darzustellen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
9)    Einwendung STAMPLER Gerhard vom 01.03.2004. GAP-Objekt Nr. 50:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren als Wohnhaus mit einer zukünftigen Entsorgung durch einen Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde dargestellt.
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Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
Ständige Bewohnung des Objektes durch derzeit 1 Person. Zur Wasserversorgung dient ein eigener Brunnen. Es existiert eine Sammelgrube in der die anfallenden Abwässer gesammelt und mittels einem Grabendienstunternehmen entsorgt werden.
Herr Gerhard Stampler beeinspracht die Art der zukünftigen Abwasserentsorgung aus folgenden Gründen:
Ablehnung   der   Art   der   Abwasserentsorgung   aus   ökologischen   und   finanziellen   Gründen.
Ökologische Bedenken gegen eine Ableitung der Abwässer zur ÄRA der Stadt Graz. Derzeit geringer Abwasseranfall durch 1 Person. Finanzielle Vorteile bei der Errichtung einer eigenen ÄRA.
Der Einspruch soll abgelehnt werden.
Begründung:
Für das Objekt wurde unter Zugrundelegung der vorgegebenen Standardkosten des Landes Steiermark eine Variantenuntersuchung durchgeführt und hat sich als mit Abstand volkswirtschaftlich günstigere Möglichkeit der Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde mittels zu errichtendem Freispiegelkanal ergeben.
Solange das Objekt durch 1 Person bewohnt und ein dadurch geringer Abwasseranfall gegeben ist, könnte, im Einvernehmen mit der BBL Graz - Umgebung, der Betrieb einer dichten Sammeigrabe mit Entleerung durch ein Grubendienstunternehmen aufrecht bleiben. Bezugnehmend auf eine zukünftige Haushaltsvergrößerung und der gedachten Errichtung einer ÄRA durch den Liegenschaftseigentümer wird empfohlen den Einspruch aus dem Aspekt der vorliegenden volkswirtschaftlichen Berechnungen abzulehnen und die im GAP dargestellte Art der zukünftigen Abwasserentsorgung beizubehalten.
Sollte trotzdem eine eigene ÄRA angestrebt werden, liegt die Beweisführung beim Eigentümer. Ein Nachweis, dass die Errichtung einer eigenen ÄRA die ökologisch und volkswirtschaftlich bessere Variante ist, wird nach Vorliegen eines konkreten Angebotes durch den Liegenschaftseigentümer zu erbringen sein.
GR Fessler stellt den Antrag, den Einsprach des Herrn STAMPLER Gerhard aus vorhin angeführten Gründen abzulehnen und die im GAP dargestellte Art der zukünftigen Abwasserentsorgung beizubehalten.
Beschluss:     Der Antrag von GR Fessler wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
10) Einwendung MITTENDREIN Josefa vom 29.02.2004. GAP-Obiekt Nr. 17:
Das Objekt wurde im GAP zum Auflageverfahren als Landwirtschaft mit einer zukünftigen Entsorgung durch einen Anschluss an das bestehende Kanalnetz der Gemeinde dargestellt.
Im Zuge der örtlichen Erhebung wurde Folgendes festgestellt:
Ständige Bewohnung des Objektes durch derzeit 2 Personen. Zur Wasserversorgung dienen zwei eigene Brunnen. Es existiert eine Sammeigrabe in der die anfallenden Abwässer gesammelt und landwirtschaftlich auf eigenem Grund aufgebracht werden.
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Frau Josefa Mittendrein beeinsprucht die Art der zukünftigen Abwasserentsorgung aus folgenden Gründen:
Ablehnung   der   Art   der   Abwasserentsorgung   aus   ökologischen   und   finanziellen   Gründen.
Ökologische Bedenken gegen eine Ableitung der Abwässer zur ÄRA der Stadt Graz. Derzeit geringer Abwasseranfall durch 2 Personen. Finanzielle Vorteile bei der Errichtung einer eigenen ÄRA. Wunsch der Darstellung der Abwasserentsorgung in allen 3 möglichen Varianten, ÄRA, Sammelgrube und Kanalanschluss.
GR. Hansmann verlässt den Sitzungssaal. 
Der Einspruch soll abgelehnt werden.
Begründung:
Für das  Objekt wurde unter Zugrundelegung  der vorgegebenen  Standardkosten des  Landes Steiermark    eine    Variantenuntersuchung    durchgeführt    und    hat    sich    als    mit    Abstand volkswirtschaftlich  günstigere  Möglichkeit  der  Anschluss  an  das  bestehende  Kanalnetz  der Gemeinde mittels zu errichtendem Pumpschacht und einer Druckleitung ergeben.
Bezugnehmend auf den Wunsch der Darstellung aller möglichen Entsorgungsvarianten im GAP kann diesem nicht entsprochen werden, da im GAP lediglich die ökologisch und volkswirtschaftlich günstigste Variante dargestellt werden kann! Hinsichtlich der gedachten Errichtung einer ÄRA durch den Liegenschaftseigentümer wird empfohlen den Einspruch aus dem Aspekt der vorliegenden volkswirtschaftlichen Berechnungen abzulehnen und die im GAP dargestellte Art der zukünftigen Abwasserentsorgung beizubehalten.
Sollte trotzdem eine eigene ÄRA angestrebt werden, liegt die Beweisführung beim Eigentümer. Ein Nachweis, dass die Errichtung einer eigenen ÄRA die ökologisch und volkswirtschaftlich bessere Variante ist, wird nach Vorliegen eines konkreten Angebotes durch den Liegenschaftseigentümer zu erbringen sein.
GR Fessler stellt den Antrag, den Einspruch der Frau MITTENDREIN Josefa aus vorhin angeführten Gründen abzulehnen und die im GAP dargestellte Art der zukünftigen Abwasserentsorgung beizubehalten und
GR SÖLKNER stellt den Antrag, beim Anwesen Mittendrein zusätzlich zu der vorgeschlagenen Lösung Kanal, den Grubendienst, wie beim Anwesen Schwab, hineinzuschreiben.
Beschluss:      Die Anträge von GR Fessler und GR SÖLKNER werden einstimmig angenommen.
Für die Liegenschaft PONSTINGL Bernhard. GAP-Qbiekte Nr. 26 u. 27. konnte, aufgrund eines konkreten Anbotes für eine Einzelkläranlage und im Rahmen einer gemeinsamen Begehung mit dem Liegenschaftseigentümer, der Baubezirksleitung, dem Planer u. Bürgermeister Folgendes festgelegt werden:
Sofern die Preise des konkreten Anbotes halten u. keine sonstigen Mehrkosten entstehen, kann auf Basis   der   neuen   Variantenuntersuchung   auch   die   Errichtung   dieser   Einzelkläranlage   als kostengünstigere Variante festgelegt werden.
Der Eigentümer Herr PONSTINGL Bernhard hat sich für die Einzelkläranlage entschieden und wird diese Art der Abwasserentsorgung im GAP ersichtlich gemacht.
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GR Fessler stellt den Antrag, die Liegenschaft PONSTINGL Bernhard, GAP-Objekte Nr. 26 u. 27, aus vorhin angeführten Gründen im GAP mit einer eigenen ÄRA darzustellen.
Beschluss:     Der Antrag von GR Fessler wird einstimmig angenommen.
Weiters berichtet GR Fessler:
Im Bericht zum Gemeindeabwasserplan unter Punkt 1.4. „Bevölkerungsentwicklung" wird der Wortlaut „durch Erschließung von neuen Bauflächen zu fördern" durch den Wortlaut „diesen Bedarf durch Erschließung von neuen Bauflächen abzudecken" ersetzt.
Unter Punkt 2.3. „Beschreibung der Oberflächengewässer" werden auch der „Erlenbach" u. der „Winkelbach" namentlich aufgenommen.
Der  „Freizeitpark Thal"  wird  in  der planlichen Darstellung  der bereits  entsorgten  Objekte nachgeführt.
GR Hofer und GR Walter Stahl verlassen den Sitzungssaal.
GR Hofer, GR Hansmann und GR Walter Stahl kehren in den Sitzungssaal zurück.
GR SÖLKNER beantragt um 22.17 Uhr eine Sitzungsunterbrechung für 5 Minuten. Es wird einstimmig beschlossen, die Sitzung für 5 Minuten zu unterbrechen. Um 22.22 Uhr wird die Sitzung fortgeführt.
GR SÖLKNER stellt folgenden Abänderungsantrag: Im Punkt 1.4 unter „Bevölkerungsentwicklung" heißt es: „In der letzten Volkszählung 2001 weist die Marktgemeinde Thal eine Bevölkerungszahl von 2.138 Einwohnern auf und ergibt sich daraus ein Zuwachs von rund 11 % gegenüber der Volkszählung 1991. Die derzeitige Bevölkerungszahl liegt bei etwa 2.316 Einwohnern." Dieser Teil der Formulierung kann völlig gleich bleiben und würden statt dem letzten Satz folgende zwei Sätze kommen.
1. Die im Gemeindeabwasserplan vorgesehenen neuen Kanalstränge sind nicht als Bereitstellung einer Infrastrukturmaßnahme zur Fortschreibung dieser Bevölkerungsentwicklung des letzten Jahrzehnts zu verstehen.
2. Die  Marktgemeinde  Thal  ist bestrebt,  diese  stürmische  Bevölkerungsentwicklung  in  ein langsameres, nachhaltiges Bevölkerungswachstum überzuleiten.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
10   Gegenstimmen   (Urdl,   Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, FOTR)
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GR   Fessler  stellt   den   Antrag,   im  Bericht  zum  Gemeindeabwasserplan  unter  Punkt   1.4. „Bevölkerungsentwicklung" wird der Wortlaut „durch Erschließung von neuen Bauflächen zu fördern" durch den Wortlaut „diesen Bedarf durch Erschließung von neuen Bauflächen abzudecken" ersetzt.
Unter Punkt 2.3. „Beschreibung der Oberflächengewässer" werden auch der „Erlenbach" u. der „Winkelbach" namentlich aufgenommen.
Der  „Freizeitpark  Thal"  wird  in der planlichen Darstellung  der  bereits  entsorgten  Objekte nachgeführt.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Stimmenthaltungen (SÖLKNER, FOTR)
GR Fessler stellt den Antrag, die durch Antragstellung von GR Fessler unter diesem Tagesordnungspunkt gefassten Beschlüsse gem. § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
b) Beschlussfassung des Gemeindeabwasserplanes
GR Fessler berichtet:
Der  Gemeindeabwasserplan wird  entsprechend  den unter  TOP  a)  gefassten  Beschlüssen u. Änderungen durch die Dipl.-Ing. A. Plank-Bachselten Ziviltechniker-KEG endausgefertigt.
Der endausgefertigte GAP ist an die Dienststellen des Landes zu übermitteln.
GR Fessler stellt den Antrag, den Gemeindeabwasserplan in der Endausfertigung entsprechend den unter TOP a) gefassten Beschlüssen u. Änderungen zu beschließen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
GR Fessler stellt den Antrag, diesen Beschluss gem. § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fessler wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
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9. Wanderwege - Arnold Schwarzenegger
Der Bürgermeister berichtet, dass Arnold Schwarzenegger ein Denkmal in Form eines "Arnold Schwarzenegger-Wanderweges" in seiner Heimatgemeinde Thal gesetzt werden soll. Auf diesem Wanderweg werden Stationen errichtet, die die einzelnen Lebensabschnitte von Arnold Schwarzenegger beinhalten.
Im Ortsgebiet von Thal soll am Beginn des Wanderweges eine Informationsanlage errichtet werden, die den Gesamtplan des Wanderweges  grafisch darstellt,  sowie die einzelnen Stationen des Wanderweges und den Werdegang von Arnold Schwarzenegger zeigt. Die Wanderstrecke ist fixiert. Mit der Durchführung dieses Projektes soll die Firma Digro beauftragt werden. Da die Errichtung dieses Projektes mit hohen Kosten verbunden ist, werden Wirtschaftstreibende eingeladen, sich mit einzelnen Kupferplatten auf der Informationstafel zu präsentieren.
Die Haftung des Weges ist wie folgt geregelt:
Bei einem Vorfall muss nur eine entsprechende Freigabeerklärung (Vereinbarung, Einverständniserklärung) des Wegerhalters, auf dessen Weg der Unfall passiert ist, der Versicherung vorgelegt werden. Es besteht ein automatischer Versicherungsschutz durch die "Wegehalter-Haftpflichtversicherung" (Versicherungsnehmer: Steirische Tourismus GesmbH.)
Es soll auch ein Informationsfolder gestaltet werden, der den gesamten Wanderweg mit den Wegpunkten, sowie alle Gastronomiebetriebe und sämtliche Sehenswürdigkeiten von Thal beinhaltet.
GR SÖLKNER und GR FOTR ersuchen um Protokollierung:
Die ThAL stellt fest, dass die gewählten Organe (Ausschuss und Gemeinderat) in dieser Sache vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Das Konzept weist mehrere Mängel auf. Der Start beim Gemeindamt ist in verkehrsmäßiger Hinsicht nicht günstig. Etwa ein Drittel des Weges verläuft auf Asphaltstraßen mit KFZ-Verkehr. Der Stichweg zum Gasthaus Gapp ist für Wanderer unattraktiv, die Einbindung des Brauhäusl hätte durch eine andere Wegführung besser gelöst werden können. Die geplante Bewerbung des Weges in den Massenmedien werde Autoverkehr erzeugen und eine negative Ökobilanz zur Folge haben. Ein flächendeckendes vielfältiges Wanderwegenetz der Gemeinde - wie von der ThAL seit langem gefordert - wäre im Sinne einer sanften Naherholung daher wesentlich vorteilhafter. Auch die Namensgebung für Arnold Schwarzenegger wird von der Thal abgelehnt, weil er als republikanischer US-Politiker für eine weltweit ausbeuterische und nicht zukunftsfähige Politik steht.
GR FOTR stellt den Antrag, dass dieses Projekt der Bevölkerung vor Beschlussfassung durch den Gemeinderat vorgestellt wird.
Beschluss:      Der Antrag von GR FOTR wird mit
8 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner und Hansmann) und
2 Stimmenthaltungen (M. Stahl u. W. Stahl) abgelehnt.
2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, FOTR)
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, dem Projekt "Arnold Schwarzenegger-Wanderweg" wie vorangeführt zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
10. Öffentliche Wegerechte
a) Öffentliche Wegerechte sichern - sanfte Naherholung ermöglichen
Der Bügermeister berichtet:
In der Gemeinderatssitzung vom 08.10.2003 wurde beschlossen, den Punkt „Öffentliche Wegerechte sichern - sanfte Naherholung ermöglichen" dem Straßenausschuss sowie dem Umweltausschuss zur Vorberatung zuzuführen.
Wie der Bürgermeister zum Teil bereits in der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2003 berichtet hat, wurden die Unterlagen an das Amt der Stmk. Landesregierung am 22.10.2003 bzw. 15.12.2003 übermittelt. Am 05.01.2004 erhielten wir von der Fachabteilung 13B - Verkehrsrecht die Mitteilung, dass sich das Rechtsgutachten des Herrn Dr. Stock mit ihrer Meinung deckt. Seitens der Fachabteilung 7A - Gemeindeabteilung erhielten wir am 14.01.2004 die Nachricht, dass in dieser Angelegenheit noch weitere Rechtsmeinungen eingeholt werden.
Diese Rechtsmeinungen liegen noch nicht vor und kann der Punkt daher im Straßenausschuss sowie im Umweltausschuss erst nach Erhalt dieser Rechtsmeinungen behandelt werden. Eine weitere Behandlung im Gemeinderat soll nach den Beratungen der vorgenannten Ausschüsse erfolgen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Behandlung des Punktes im Straßenausschuss sowie im Umweltausschuss nach Vorliegen der noch offenen Rechtsmeinungen vorzunehmen und den Punkt im Gemeinderat nach den Beratungen der vorgenannten Ausschüsse zu behandeln.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Stimmenthaltungen (SÖLKNER, FOTR)
b) Wanderweg - Initiativantrag
Der Bürgermeister berichtet und verliest den Initiativantrag.
Ein Initiativantrag auf Herbeiführung eines Gemeinderatsbeschlusses zur Erstellung eines Wanderwegenetzes wurde am 15.03.2004 eingebracht, der nun auf die Entsprechung der Voraussetzungen einer Initiative überprüft wird. Sollte diese Überprüfung das Vorliegen einer Initiative feststellen, wird sie dem Gemeinderat zur Behandlung vorgelegt.
Der Bericht des Bürgermeisters wird zur Kenntnis genommen.
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11. Ehrenbürgerschaft a) Statuten
Der Bürgermeister berichtet:
Für die Verleihung von Ehrenbürgerschaften und Ehrenringen sollen folgende Statuten beschlossen werden:
STATUTEN
über die Verleihung von Ehrenbürgerschaften und Ehrenringen der Marktgemeinde Thal.
§1
Die   Verleihung   der   Ehrenbürgerschaft   und   Ehrenringe   kann   nur   über   Vorschlag   des Gemeindevorstandes durch einen Gemeinderatsbeschluss erfolgen.
§2
Bei der Bewertung der Verdienste des Vorgeschlagenen ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die Vorgeschlagenen müssen sich wesentliche Verdienste um das Wohl der Marktgemeinde Thal bzw. ihrer Bürger und Bürgerinnen erworben haben und mindestens 15 Jahre den Mittelpunkt seines/ihres Lebens in der Marktgemeinde Thal verbracht haben. Die Leistungen können auf kulturellem, wirtschaftlichem, politischem, sportlichem und wissenschaftlichem Gebiet erbracht werden.
§3 
Die Ehrungen begründen keine Sonderrechte oder Sonderpflichten.
§4 
Zur Erstattung von Vorschlägen für die Ehrungen ist der Gemeindevorstand zuständig.
§5 
Für Ehrungen bedarf es eines Gemeinderatsbeschlusses mit absoluter Mehrheit.
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§6
Ehrungen sind mit der Ausstellung der Ehrenurkunde verbunden, die zu enthalten hat:
Vor- und Zuname des Geehrten, Ausdruck der Ehrung sowie den Tag der Beschlussfassung des
Gemeinderates. Die Unterschrift des Bürgermeisters und das Gemeindesiegel.
§7
 Die Übergabe der Urkunde erfolgt in feierlicher Form.
§8
Bei Ableben eines Ehrenbürgers der Marktgemeinde Thal wird für die Dauer der Aufbahrungszeit das Amtsgebäude unserer Marktgemeinde mit einer schwarzen Fahne beflaggt und ein Kranz mit rot​weiß-roter Schleife beigestellt. In einer steirischen Tageszeitung wird eine Traueranzeige aufgegeben.
§9
Ehrungen können, wenn sich der Ausgezeichnete dieser Ehre unwürdig erweist auf Grund eines mit Zwei-Drittel Mehrheit gefassten Gemeinderatsbeschlusses widerrufen werden.
GR SÖLKNER ersucht um Protokollierung:
Bei der Einsichtnahme in die Unterlagen für die Gemeinderatssitzung sind diese entwickelten Statuten und Richtlinien nicht vorgelegen. Er hätte gerne diese Statuten zumindest einen Tag vorher gesehen. Die Einschränkung des Vorschlagsrechts für Ehrungen auf den Gemeindevorstand schränkt das im § 34 Stmk. Gemeindeordnung festgelegte Recht der Gemeinderäte auf Antragstellung rechtswidrig ein. Die hinteren Sachen dieser Statuten sind Details und Geschmacksfragen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, vorangeführte Statuten zu beschließen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Eckhard, Zingl, Fessler, Schreiner, M. Stahl, W. Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
Der Vizebürgermeister und GR Eckhard verlassen den Sitzungssaal.
b) Joe Polaischer
GR SÖLKNER stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen:
Herrn Joe Polaischer, geboren am 18. Februar 1946, wohnhaft in Rainbow-Valley-Farm 588, Matakana Valley Road, R.D. 5, Warkworth, Neuseeland, die Ehrenbürgerschaft zu verleihen.
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Der Bürgermeister teilt mit, dass dieser Antrag nach diesen Statuten abgelehnt werden muss oder GR SÖLKNER zieht den Antrag zurück.
Er bittet GR SÖLKNER, dass er den Antrag über die Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Jo Polaischer zurückzieht.
GR SÖLKNER zieht den Antrag bezüglich Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Joe Polaischer zurück. Der Vizebürgermeister und GR Eckhard kehren in den Sitzungssaal zurück.
12. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)  Bachversickerung in Thal-Eben und Thal-Wendlleiten
Diese Angelegenheit wurde mit Hrn. Ing. Wagner angeschaut und es wurde festgestellt, dass dort im Bereich der Trasse des Kanals oder der Trasse der Ferngasleitung im Herbst und im Frühjahr das Wasser verschwunden ist. Es muss eine Sperre gemacht werden, damit das Wasser wieder ansteigt.
GR FOTR fragt an, wie dafür zugefahren wird?
Der Bürgermeister teilt mit, dass über die Zufahrt Pointl zugefahren wird. 
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal.
b)  Dankschreiben der Jagdgesellschaft Thal
Der Bürgermeister teilt mit, dass ein Dankschreiben der Jagdgesellschaft Thal bezüglich der Subvention 2003 eingegangen ist.
GR Michael Stahl verlässt den Sitzungssaal.
c)   Bernd HÖRZER - Konkurs
Der Bürgermeister teilt mit, dass Herr Hörzer den Konkurs angemeldet hat. Aber es betrifft nur den Reiseverkehr. Der Schulbusverkehr wird aufrecht bleiben.
d)  E-Werk Franz - Verkabelungen
Vom E-Werk Franz werden Verkabelungen durchgeführt. Im Bereich Thal-Eben wird bei den Rachlgründen bis zum Stadl Müller ein Erdkabel für eine etwaige Straßenbeleuchtung mitverlegt. Gleichzeitig wird noch in Thal-Winkel zwischen Trafo bei Farn. Schmidbauer bis zur Farn. Hansmann die Verkabelung durchgeführt.
GR Hansmann verlässt den Sitzungssaal.
GR Michael Stahl und GR Zingl kehren in den Sitzungssaal zurück.
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e)  Nachmittagsbetreuung in der Volksschule
Es erfolgte eine Ausschreibung für die Kindergarten- und Volksschulkinder über eine geplante Nachmittagsbetreuung in der Volksschule. Für 6 Kinder, die vom Kindergarten in die Schule kommen, benötigen die Eltern die Nachmittagsbetreuung. Es wurden 3 Anbote eingeholt. Diese kommen in den Schulausschuss und wird darüber dann im Gemeinderat beschlossen. Vorerst geht es darum, dass ein Elternbeitrag von € 120,-- pro Monat einzuheben sein wird und für das Essen werden noch € 3,~ pro Portion anfallen, insgesamt also € 180,— pro Monat. Die Nachmittagsbetreuung wird von 12.00 bis 17.00 Uhr stattfinden. Die derzeit bekannten Kosten belaufen sich auf ca. € 17.000,--pro Schuljahr. Die Elternbeiträge würden bei 10 Kindern € 12.000,-- pro Schuljahr ausmachen und würde der Gemeindezuschuss ca. € 5.000,— pro Schuljahr betragen. Wir mussten diese Kostenermittlung schon früher machen, da die Schuleinschreibung bereits stattgefunden hat und die Eltern wissen mussten, ob es eine Nachmittagsbetreuung geben wird.
GR FOTR fragt an, wer die drei Firmen waren und wer der Bestbieter war?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies die Firmen Wiki, Nachmittagsokay und die Kinderfreunde Steiermark waren. Bestbieter sind die Kinderfreunde. Dieser Punkt wird dann bei der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt.
GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR SÖLKNER fragt an:
f)   Karl Franz - Veranstaltung in der Gemeinde
GR SÖLKNER teilt mit, dass er unlängst einmal ein Gespräch mit Herrn Karl Franz geführt hat und dieser ein Fachmann für Erdstrahlenkunde ist.
Herr Karl Franz hat berichtet, dass er mit dem Bürgermeister schon vor längerer Zeit ausgemacht hätte, dass er einen Vortrag über Erdstrahlen machen darf. Überall wird er eingeladen, nur von der Marktgemeinde Thal nicht.
Der Vorschlag von GR SÖLKNER wäre, da wir eine „Gesunde Gemeinde" sind, Herrn Karl für einen Vortrag einzuladen.
Der Bürgermeister teilt mit, dass Herr Karl diesbezüglich nie vorgesprochen hat, er war heute erst wieder im Gemeindeamt.
Der Bürgermeister berichtet:
g)  Computerankauf
Der Computerankauf für die Marktgemeinde Thal wurde getätigt. Dieser wurde im Vorstand beschlossen.
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GR FOTR berichtet:
h)  Bericht in der Kleinen Zeitung - Bewertung Homepage der einzelnen Gemeinden GR FOTR teilt mit, dass unsere Homepage als verstaubt dargestellt wurde.
Der Bürgermeister teilt mit, dass unsere Termine in der Homepage nicht verstaubt sind. Bei anderen Gemeinden scheinen die aktuellen Termine gar nicht auf. Die Bewertung ist sicher nicht okay.
i)   Vorschlag Sterbefälle in der Marktgemeinde Thal
GR FOTR berichtet, wenn in der Marktgemeinde Thal jemand stirbt, und er in der glücklichen Situation ist, dass er beim Musikverein oder beim ÖKB dabei ist, dann wird eine Fahne bei der Brückenwaage aufgehängt und ganz Thal weiß Bescheid, dass jemand gestorben ist. Wenn er bei keinem Verein dabei ist, bekommt man es mehr oder minder nicht mit und es kann keine Fahne gehisst werden.
Der Vorschlag von GR FOTR wäre, dass die Gemeinde dort auch eventuell einen Fahnenmast machen oder zumindest einen Partezettel anbringen sollte.
Der Bürgermeister berichtet, dass wir dafür nicht zuständig sind. Wir wissen oft selbst erst, wenn wir die Mitteilung des zuständigen Standesamtes erhalten, dass jemand verstorben ist. In den Tageszeitungen werden aber täglich Parten über Verstorbene veröffentlicht. Es gibt auch eine eigene Rubrik dafür. Manche wollen aber eine Verabschiedung im Stillen. Und da wird bei den Vereinen auch angerufen und gebeten, dass keine Parte angeschlagen und keine Fahne gehisst wird.
GR SÖLKNER berichtet:
j)   Pensionsvolksbegehren
Er möchte auf das Pensionsvolksbegehren der SPÖ hinweisen.
Die unter den Tagesordnungspunkten 6., 7. und 8. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGB1. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand. Schluss der Sitzung: 00.20 Uhr (25.3.2004)
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Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 38 Seiten „Öffentlicher Teil" und 5 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
Vorgelesen     -     genehmigt     -     unterschrieben
Thal, am
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